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Offenlegung nach § 25 Mediengesetz

„BRANDVERHÜTUNG. Das Magazin zum Vorbeugenden 

Brandschutz.“ erscheint 4 Mal jährlich in einer Auflage 

von 11.000 Stück. Als Mitteilungsblatt der österreichi-

schen Brandverhütungsstellen ist es Ziel der Zeitschrift, 

fachliche Informationen auf dem Gebiet des Vorbeu-

genden Brandschutzes zu transportieren.
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Ergänzungen und Konsolidierung der
OIB-Richtlinien 

1
Die neuen Ausgaben der OIB-
Richtlinien 2019, © Hanna 
Pribitzer

Mit 12. April dieses Jahres wurden die OIB-Richtlinien, 
Ausgabe 2019, in der Generalversammlung des Öster-
reichischen Instituts für Bautechnik beschlossen. Der 
Artikel wird die wichtigsten Änderungen, Ergänzungen 
und Konsolidierungsmaßnahmen gegenüber der Aus-
gabe 2015 sowie die Hintergründe dazu näher beleuch-
ten.

Einleitung

Eines der Ziele der letzten Überarbeitung der OIB-Richt-
linien im Jahr 2015 war es, der Forderung nach leistbarem 
Wohnen durch Senkung der Baukosten gerecht zu wer-
den. Bei der diesmaligen Überarbeitung standen jedoch 
vor allem die Umsetzung von europarechtlichen Vorga-
ben in nationales Recht, wie z. B. die Richtlinie 2013/59/
Euratom [1] oder die Richtlinie 2010/31/EU [2], als auch 
die Minimierung von Redundanzen durch Einarbeitung 
von Bestimmungen aus anderen Regelwerken, wie bei-
spielsweise TRVB’ s, ÖNORMen oder dem OIB-Leitfa-
den „Harmonisierte Anforderungen an Bauwerke und 
sonstige Einrichtungen für größere Menschenansamm-
lungen“ [3], im Fokus. Zusätzlich wurde dem Wunsch 
der Generalversammlung entsprochen, indem Regelun-
gen für Altenheime, Pflegeheime und Krankenhäuser in 

die OIB-Richtlinien aufgenommen wurden. Um die OIB-
Richtlinien fristgerecht im gewohnten Vier-Jahres-Rhyth-
mus veröffentlichen zu können, wurde daher bereits im 
Jahr 2017 mit der Überarbeitung begonnen. Auch dies-
mal geschah dies wieder unter intensiver Einbindung der 
verschiedensten Interessensvertretungen. 

Änderungen in der neuen Ausgabe der  
OIB-Richtlinien

Zur leichteren Nachvollziehbarkeit, was sich konkret 
geändert hat, wurde wieder eine eigene Version der OIB-
Richtlinien (Änderungen farblich markiert) veröffent-
licht, worin inhaltliche Änderungen gegenüber der Aus-
gabe 2015 in Blau und editorielle Änderungen in Grün 
markiert wurden.

In den OIB-Richtlinien 3 und 4 wurde auch festgelegt, 
dass bei eingeschoßigen Gebäuden ohne Wohnung (z. B. 
Gartenhütte, Gerätehütte, Kioske) und mit höchstens 
15 m² Brutto-Grundfläche die Anforderungen hinsichtlich 
der jeweiligen Richtlinie nicht gelten. 
In den OIB-Richtlinien 2, 3, 4 und 5 wurde jeweils ein 
neuer Punkt aufgenommen, der sich mit „Bauführung im 
Bestand“ auseinandersetzt. 
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Ing. Franz Schneeflock
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des Bundeslandes Niederösterreich

Per 12. April dieses Jahres wurden die OIB-Richtlinien Aus-
gabe 2019 in der Generalversammlung des Österreichischen 
Instituts für Bautechnik beschlossen und stellen somit seither 
den Stand der Technik bei bautechnischen Bestimmungen in 
Österreich dar. Mit einer Übernahme in die jeweilige Bauge-
setzgebung der Länder ist innerhalb eines Jahres zu rechnen, 
dann werden diese Richtlinien auch Rechtsverbindlichkeit er-
langen. Wir informieren Sie, welche Änderungen und Ergän-
zungen die neue Ausgabe mit sich bringt.

Darüber hinaus möchten wir Ihren Blick für ein Gebiet schär-
fen, in das Brandschutzbeauftragte im Brandfall oft unvermit-
telt hineingezogen werden: Krisenkommunikation. Wir zeigen 
auf, wie erfolgreiche Krisenkommunikation funktioniert und 
wie Sie sich schon im Vorfeld auf den Ernstfall vorbereiten 
können.

Abschließend möchten wir Ihnen noch einige Brandschutz-
tipps für die Weihnachtszeit mitgeben und so einen Beitrag 
leisten, die alljährlich sprunghaft zu dieser Zeit ansteigende 
Zahl an Brandfällen in Haushalten in Grenzen zu halten.

Ich wünsche Ihnen eine spannende und informative Lektüre.

Ihr

Ing. Franz Schneeflock
Geschäftsführer der Landesstelle für Brandverhütung 
des Bundeslandes Niederösterreich
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